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1Die Kernaufgaben der Mitglieder in der erweiterten Schulleitung sind eine Intensivierung der schulinternen 
Kommunikation, der Aufbau einer professionellen Feedbackkultur auf der Grundlage von 
Unterrichtsbesuchen und Mitarbeitergesprächen mit den ihnen zugeordneten Lehrkräften sowie die 
Begleitung in der Umsetzung individueller Entwicklungsziele. 2Grundlagen für den Aufbau schulbezogener 
Leitungsmodelle sind die in § 28 der Lehrerdienstordnung (LDO) bzw. den schulartspezifischen 
Funktionenkatalogen niedergelegten Aufgabenfelder, die Regelungen in der Bekanntmachung 
„Durchführung des Mitarbeitergesprächs an den staatlichen Schulen“ vom 16. Mai 2014 (KWMBl. I S. 109), 
die durch Bekanntmachung vom 12. August 2025 (BayMBl. Nr. 347) geändert worden ist, sowie die 
mitwirkende Rolle der erweiterten Schulleitung bei der dienstlichen Beurteilung gemäß der 
Bekanntmachung „Richtlinien für die dienstliche Beurteilung und die Leistungsfeststellung der staatlichen 
Lehrkräfte sowie der Schulleiterinnen und Schulleiter an Schulen in Bayern“ vom 27. April 2021 (BayMBl. 
Nr. 332), die durch KMBek. vom 17. Oktober 2022 (BayMBl. Nr. 609) geändert worden ist. 3Für die Erfüllung 
der Aufgaben im Bereich der Personalführung und Qualitätssicherung werden jedem Mitglied in der 
erweiterten Schulleitung gemäß § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Einrichtung einer erweiterten Schulleitung 
(ErwSchLV) jeweils zwei Lehrerwochenstunden als Leitungszeit zugewiesen.


